
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/4/22 94/11/0049
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1997

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/02 Arbeitnehmerschutz

60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

ARG 1984;

AZG;

KJBG 1987;

Nachtarbeit der Frauen 1969;

VStG §30 Abs1;

VStG §44a Z1;

VStG §5 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Die Notwendigkeit, die Einrichtung eines wirksamen Kontrollsystems darzulegen, betri?t nur die Frage des

Verschuldens eines Arbeitgebers bei Verstößen gegen Arbeitszeitvorschriften und ergibt sich aus § 5 Abs 1 zweiter Satz

VStG, wonach bei sog Ungehorsamsdelikten der Täter glaubhaft zu machen hat, daß ihn an der Verletzung einer

Verwaltungsvorschrift kein Verschulden tri?t. Unzutre?end ist daher die Au?assung, es könne dem Besch nur EINE

strafbare Handlung, nämlich die Nichterrichtung eines Kontrollsystems, vorgeworfen werden.
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